
 
 
 
 

 
 
 

Satzung 
 

des  
 

TuS Holzhausen 1908 e.V. 
 
 
 
 

Geänderte Satzung gem. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 27.01.2005  
 

und Änderung der Beitragsordnung durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.03.2007 



















BEITRAGSORDNUNG des TuS Holzhausen 
 
 
1. Beiträge (Stand  Mitgliederversammlung vom Januar 2001): 
 
Erwachsene:    4,00 € 
Jugendliche ab 14 Jahren:  3,00 € 
Kinder:    2,50 € 
 
 
 
Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.03.2007 ändern sich 
Beiträge wie folgt: 
 
Erwachsene:    5,00 € 
Senioren ab 65 Jahren:  4,00 € 
Jugendliche ab 14 Jahren:  3,50 € 
Kinder:    3,00 € 
 
Mit diesem Beschluss verlieren alle anderen Festlegungen ihre Gültigkeit. 
 
Der Familienbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
Die jeweiligen Einzelbeträge der jeweils ältesten Mitglieder einer Familie -
ausgenommen hiervon sind Kinder einer Familie ab 18 Jahren- werden 
berücksichtigt, jedes weitere Familienmitglied ist beitragsfrei. 
 
Der TuS Holzhausen 1908 e.V. ist bereit auf schriftlichen Antrag folgenden 
Mitgliedern in der Beitragsfrage entgegenzukommen: 
Studenten 
volljährigen Schülern 
Wehr- und Zivildienstleistende 
finanziell Schwachgestellte 
Ein Antrag auf Ermäßigung des Beitrages ist in schriftlicher Form der Geschäftsstelle 
vorzulegen. Die Entscheidung der Ermäßigung obliegt der Vorstandsversammlung. 
Der Beschluss wird dem Antragsteller schriftlich zugehen gelassen. 
 
 
 
 
 
2. Art der Bezahlung 
 
Der Beitrag wird halbjährlich oder jährlich per Lastschrift eingezogen. In 
Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit den Beitrag zu überweisen, hierbei fallen 
zusätzlich 1,55 € an Bearbeitungsgebühren an. 
 
 
 
 
 


